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Information an die Seilbahnunternehmungen mit eidgenössisch 
konzessionierten Seilbahnanlagen

Bericht über die Instandhaltung von konzes-
sionierten Seilbahnen 
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die inhaltliche und organisatorische Gestaltung der 
jährlichen Berichterstattung über die Instandhaltung gemäss SebV Art. 56 (Seilbahnverordnung; SR 
743.011).

1. Bericht über die Instandhaltung
Nach SebV Art. 56 müssen die Seilbahnunternehmen der Aufsichtsbehörde jährlich sowie auf deren 
Verlangen Aufzeichnungen gemäss SebV Art. 50 vorlegen. Das BAV fordert hierzu jährlich einen 
Bericht über die Instandhaltung ein („Jahresbericht“), in welchem die Seilbahnunternehmen Auszüge 
aus den Aufzeichnungen zur Instandhaltungsdokumentation sowie aus ihrer Dokumentation über 
Mängel, Störungen und getroffene Massnahmen, welche Sie gemäss der SebV Art. 50 führen müs-
sen, dem BAV zur Kenntnis bringen.
Das BAV hat die Inhalte und den Umfang der einzureichenden Aufzeichnung auf der Grundlage der 
schweizerischen Seilbahngesetzgebung (SebG und SebV) festgelegt. Die inhaltliche Gestaltung ist in 
enger Abstimmung mit der VTK (Vereinigung Technisches Kader) und dem SBS (Seilbahnen 
Schweiz) erfolgt. 

Die Unterlagen nach Art. 56 SebV dienen dem BAV zur Überwachung der Einhaltung der Sicher-
heitsanforderungen gemäss Art. 23 SebG sowie Art. 59 SebV und bilden unter anderem auch eine 
Basis zur Beurteilung eines Gesuchs zur Erneuerung der Betriebsbewilligung gemäss Art. 38 
SebV.

Inhaltlicher Aufbau des Berichts über die Instandhaltung

Der Bericht über die Instandhaltung umfasst 7 Themenbereiche, zu denen Sie verpflichtend Auskunft 
geben müssen. Die Berichte über die Instandhaltung sind für alle Anlagentypen gleich aufgebaut.

Beurteilung der Anlage mit dem «Hilfsmittel zur Beurteilung altrechtlicher Anlagen»

Bestätigen Sie bitte unter Frage 8. «Weitere Informationen» für alle altrechtlich bewilligten Anlagen 
(Baujahr vor 2007), dass sie die Beurteilung der Anlage mit dem «Hilfsmittel zur Beurteilung altrechtli-
cher Anlagen» durchgeführt haben und die Umsetzung der Massnahmen eingeplant haben oder bis 
wann die Beurteilung abgeschlossen sein wird.

Für Seilbahnunternehmen die den Jahresbericht bereits abgeschlossen haben, bitten wir diese Bestä-
tigung per E-Mail direkt an Sicherheitsueberwachung@bav.admin.ch zu senden.

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/verkehrstraeger/seilbahnen/beurteilung-altrechtlicher-anlagen.xlsx.download.xlsx/Hilfsmittel%20zur%20Beurteilung%20altrechtlicher%20Anlagen.xlsx
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/verkehrstraeger/seilbahnen/beurteilung-altrechtlicher-anlagen.xlsx.download.xlsx/Hilfsmittel%20zur%20Beurteilung%20altrechtlicher%20Anlagen.xlsx
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/verkehrstraeger/seilbahnen/beurteilung-altrechtlicher-anlagen.xlsx.download.xlsx/Hilfsmittel%20zur%20Beurteilung%20altrechtlicher%20Anlagen.xlsx
mailto:Sicherheitsueberwachung@bav.admin.ch
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Das Dokument "Hilfsmittel zur Beurteilung altrechtlicher Anlagen" enthält ein Kapitel 11 "Elektrotech-
nik". Dieses Kapitel hat zu Unsicherheiten in der Anwendung geführt. Deshalb arbeitet eine Arbeits-
gruppe an einer neuen Liste. In Erwartung des neuen Vorschlags der Arbeitsgruppe brauchen die in 
Kapitel 11 genannten elektrischen Aspekte nicht behandelt zu werden. Eine neue Version von Kapitel 
11 ist für Ende Juni 2021 geplant und wird den Unternehmen mitgeteilt.

2. Angaben zum Unternehmen
Das Seilbahnunternehmen hat die Möglichkeit, dem BAV Informationen zu Veränderungen im Bereich 
der Betriebsorganisation zu übermitteln.

Einträge für die Technischen Leiter/Leiterinnen und die stellvertretenden Technischen Lei-
ter/Leiterinnen unter den «Unternehmensangaben»

Die Seilbahnunternehmen sind dafür verantwortlich, dass ihre technischen Leiter oder technischen 
Leiterinnen und deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen den Vorschriften entsprechend ausgebil-
det sind und über die geforderte Betriebserfahrung verfügen.
Bitte geben Sie dem BAV alle Angaben über alle vom Seilbahnunternehmen eingesetzten technischen 
Leiter resp. technischen Leiterinnen (TL) und Stellvertreter oder Stellvertreterinnen (TL-Stv.) bekannt.
Kontrollieren Sie alle Einträge für die Technischen Leiter/Leiterinnen und die stellvertretenden Techni-
schen Leiter/Leiterinnen unter den «Unternehmensangaben» - «2. Meldung technisches Personal» 
(mindestens: Name, Vorname, Email, Tel.-Nr. Direkt oder Mobile-Nr., Funktion). Falls Sie diese Einträ-
ge bereits im Jahr 2020 gemacht haben, werden die Daten automatisch übernommen und Sie müssen 
nur noch die Änderungen mutieren.

3. Online-Erfassung und Einreichung der Berichte
Ablauf der Online-Erfassung
Die Berichte über die Instandhaltung und die statistische Erhebung können Sie von Ihrem elektroni-
schen Arbeitsplatz aus via Internet bearbeiten. Sie können die Datenerfassung jederzeit unterbrechen 
und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen, die eingegebenen Daten bleiben bestehen. 
Wenn Sie alle Fragen eines Berichts beantwortet haben, werden Sie am Ende der Erhebung aufgefor-
dert die Daten zu prüfen. Dazu wird ein PDF-Dokument mit allen eingegebenen Daten erzeugt. Um 
allfällige Änderungen vorzunehmen, müssen Sie in die Datenerfassung zurückkehren.
Um die geprüften Daten endgültig zu übermitteln, gehen Sie auf „Daten übermitteln“. Bitte beachten 
Sie, dass Sie die Daten nach Ihrer endgültigen Bestätigung nicht mehr verändern können. 

Bericht über die Instandhaltung
Bitte beachten Sie, dass Sie aus rechtlichen Gründen das ausgedruckte und von mindestens zwei 
unterschiedlichen Personen signierte Belegformular (nicht aber den vollständigen Bericht) an 
das BAV senden müssen. 

Dieses wird erstellt sobald Sie den Bericht über die Instandhaltung endgültig abgeschlossen haben. 
Drucken Sie das Belegformular aus und versehen Sie es mit Datum und den geforderten Unterschrif-
ten. Das unterschriebene Belegformular senden Sie bitte auf dem Postweg an das BAV
Bundesamt für Verkehr BAV
Sektion Grundlagen
3003 Bern
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4. Registrierung und Login (CH-Login)
Über diese Webseite https://webkennzahlen.bav.admin.ch können Sie dem Bundesamt für Verkehr (BAV) die gewünschten Daten liefern. Damit Sie auf die Webappli-
kation zugreifen können, ist eine einmalige Registrierung mit E-Mail-Adresse und Mobiltelefon-Nummer notwendig (CH-Login). Wenn Sie bereits über ein CH-Login ver-
fügen, müssen Sie diesen Schritt nicht durchführen.

Nach der Registrierung können Sie anschliessend einen Zugriff beantragen. Der Antrag wird an die zuständige Stelle im BAV weitergeleitet. Die Bearbeitung des Antra-
ges wird so rasch als möglich erfolgen, kann jedoch mehrere Werktage dauern. Sobald der Zugriff eingerichtet ist, werden Sie vom BAV eine Information per E-Mail er-
halten. Danach ist der Zugriff auf die Webapplikation möglich. 

Da es sich um schützenswerte Daten handelt, ist der Zugang zur Webapplikation mittels zwei verschiedenen Faktoren abgesichert. Die vorliegende Lösung benutzt als 
zweiten Faktor das persönliche Mobiltelefon (geschäftlich oder private Mobiltelefon-Nummer), auf welchem pro Sitzung ein neuer Verifikationscode (SMSCode) empfan-
gen werden kann. Der Zugang wird nur bei Vorliegen von beiden Faktoren gewährt.
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5. Fristen
Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat für die jährliche Einreichung der Daten folgender Termin 
festgelegt:

Berichte über die Instandhaltung bis zum 30. April 2021
Wir bitten Sie diese Fristen einzuhalten.

Konsequenzen bei nicht-Einreichen der Berichte
Wir weisen Sie darauf hin, dass das BAV Verstösse gegen die fristgerechte Einreichung der Berichte 
und Daten verfolgt und ahndet. Gemäss der Mitwirkungs- bzw. Auskunftspflicht entsprechend SebG 
Art. 24 und SebV Art. 56 sind die Seilbahnunternehmen verpflichtet die verlangten Aufzeichnungen 
nach Artikel 50 SebV jährlich vorzulegen. Wir weisen Sie in diesem Zusammenhang auf Art. 25 des 
SebG hin, welcher eine Sanktion bei Zuwiderhandlung gegen die Mitwirkungspflicht nach Art. 24 Abs. 
2 SebG vorsieht.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe?

Bei Fragen oder Problemen mit dem Online-Verfahren und zum Jahresbericht:
Beat Rupp
+41 58 46 55660
beat.rupp@bav.admin.ch

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im Voraus und erwarten gerne Ihre(n) Bericht(e) über die In-
standhaltung.

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Verkehr

Colin Bonnet, Sektionschef Hanspeter Egli, Sektionschef
Sektion Grundlagen Sektion Sicherheitsüberwachung

Zeiger an su,sb,rf

mailto:beat.rupp@bav.admin.ch

